
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
1. Allgemeine Bedingungen 
Verkauf und Lieferung erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese haben Gültigkeit auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen, ohne dass es einer nochma-
ligen ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Die Geschäftsbedin-
gungen gelten grundsätzlich mit der Bestellung, spätestens mit 
der Entgegennahme der Ware als angenommen. Gegenbestä-
tigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. 
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichun-
gen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn 
Exa System GmbH (ESG) sie schriftlich bestätigt. Wir sind 
berechtigt, Ansprüche aus unseren Forderungen an Dritte abzu-
treten. Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Rechte und Pflich-
ten aus dem Vertrag abzutreten oder zu übertragen. 
 
2. Angebot  
Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern eine Bindefrist 
nicht ausdrücklich genannt ist. Verbesserungen oder Änderun-
gen der Bauart oder Ausführung unserer Ware bleiben vorbe-
halten. Der Umfang der von uns zu erbringenden Leistungen 
wird allein durch unsere Auftragsbestätigung festgelegt.  
 
3. Preise 
Die in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rech-
nungen angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der 
jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Mehr-
wertsteuer. ESG behält sich das Recht vor, den Preis ange-
messen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kos-
tenerhöhungen – insbesondere auf Grund von Preiserhöhungen 
von Seiten der Lieferanten oder von Wechselkursschwankun-
gen bei ESG eintreten. Diese werden auf Verlangen nachge-
wiesen.  
 
4. Lieferung und Leistung 
Eine Lieferfrist beginnt, sobald eine Einigung über sämtliche 
Auftragsbedingungen erzielt und die Klärung eventueller Ver-
tragsmodalitäten erfolgt ist und verlängert sich unbeschadet 
unserer Rechte bei Kundenverzug um die Zeit, die der Kunde in 
Verzug ist. Ansprüche aus Nichteinhaltung einer Lieferfrist 
bestehen nur, wenn eine Nachfrist von mindestens 14 Tagen 
schriftlich gesetzt ist und auch die Nachfrist nicht eingehalten 
wird. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer 
Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die die Lieferung we-
sentlich erschweren oder gar unmöglich machen, wie Material-
beschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streiks, be-
hördliche Anordnungen, Naturkatastrophen etc., auch wenn sie 
bei unseren Lieferanten oder deren Lieferanten eintreten, be-
freien uns von der Einhaltung bestimmter vereinbarter Lieferfris-
ten. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen verspäteter 
Lieferung, auch nach Ablauf einer uns gesetzten Nachfrist, sind 
ausgeschlossen. Teillieferungen sind zulässig und verpflichten 
den Käufer zur Abnahme, es sei denn, bei Vertragsschluss 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. ESG behält sich 
das Recht zur Fakturierung von zumutbaren Teillieferungen 
ausdrücklich vor. 
 
5. Abnahme und Abnahmeverzug 
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware zum vereinbarten Termin 
anzunehmen. Verweigert der Käufer die Annahme, so geht die 
Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung sofort auf 
ihn über. In diesem Fall befindet sich der Käufer ohne weitere 
Mahnungen im Verzug und haftet gegenüber ESG für alle ent-
stehenden Kosten, insbesondere durch Versand sowie zwi-
schenzeitlichen Wertverlust.  
 
6. Zahlungsbedingungen 
Zahlungen sind sofort nach Rechnungsstellung ohne jeden 
Abzug fällig. Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht 
ESG ohne weitere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in 
Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß §1 
Diskont-Überleitungs-Gesetz zu. Das Recht zur Geltendma-
chung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens bleibt 
unberührt. Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines 
Zurückhaltungsrechtes wegen von uns nicht anerkannter oder 
nicht rechtzeitig festgestellter Gegenansprüche ist ausge-
schlossen.  
 
7. Eigentumsvorbehalt 
Das Vertragsprodukt bleibt Eigentum von ESG bis zur Erfüllung 
aller, auch zukünftiger Forderungen aus diesem Vertrag. Soft-
ware sowie Beschreibungen, Dokumentationen und sonstiges 
Begleitmaterial sind urheberrechtlich geschützt. Ihr Eigentums-
recht wird dadurch eingeschränkt. Mit dem Erwerb der Software  

 
 
 
wird dem Käufer das einfache Recht, diese auf seinem 
PC/Server zu benutzen, eingeräumt. Die Vervielfältigung ist nur 
zum Erstellen einer Sicherungskopie gestattet.  
 
8. Gewährleistungen 
ESG gewährleistet, dass die Vertragsprodukte nicht mit Män-
geln, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften 
gehört, behaftet sind. Die Parteien sind sich der Tatsache be-
wusst, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 
möglich ist, Fehler an der Hard- und Software unter allen An-
wendungsbedingungen auszuschließen. Technische Eigen-
schaften und Beschreibungen in Produktinformationen allein 
stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar, han-
delsübliche Abweichungen bleiben vorbehalten. Eine Zusiche-
rung von Eigenschaften im Rechtssinne ist nur dann gegeben, 
wenn die jeweiligen Angaben von ESG schriftlich bestätigt 
wurden. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und be-
ginnt mit Warenübergabe. Offensichtliche Mängel müssen 
unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen vom 
Käufer schriftlich reklamiert werden. Für versteckte Fehler gel-
ten die gesetzlichen Bestimmungen. Gewährleistungsansprü-
che gegen ESG sind nicht übertragbar. ESG gibt etwaige wei-
tergehende Garantie- und Gewährleistungszusagen der Her-
steller in vollem Umfang an den Kunden weiter, ohne dafür 
selbst einzustehen. Durch Gewährleistung treten keine neuen 
Gewährfristen in Kraft. Im Gewährleistungsfall erfolgt Nachbes-
serung oder Ersatzlieferung. Ersetzte Teile gehen in das Eigen-
tum von ESG über. Im Falle einer Nachbesserung übernimmt 
ESG die Arbeitskosten. Alle sonstigen Nebenkosten trägt der 
Kunde, soweit diese Kosten nicht außer Verhältnis zum Auf-
tragswert stehen. Die Gewährleistung entfällt, wenn das Ver-
tragsprodukt durch den Kunden oder Dritte unsachgemäß in-
stalliert bzw. selbstständig gewartet, repariert, benutzt, verän-
dert oder Umgebungsbedingungen oder mechanischen Belas-
tungen ausgesetzt wird, die nicht den Installationsanforderun-
gen entsprechen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass 
diese Umstände nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind. 
Die Gewährleistung entfällt ferner, wenn technische Originaltei-
le geändert oder beseitigt und wenn Seriennummer, Typbe-
zeichnung oder ähnliche Kennzeichen entfernt oder unleserlich 
gemacht wurden. Ebenso entfällt die Gewährleistung, wenn der 
Käufer ein Produkt mit Produkten, Software und Leistungen, die 
nicht vom Hersteller empfohlen sind, verwendet. Ergibt die 
Überprüfung einer Mängelanzeige, dass ein Gewährleistungs-
fall nicht vorliegt, werden die Kosten der Überprüfung und Re-
paratur zu den jeweils gültigen Servicepreisen in Rechnung 
gestellt.  
 
9. Haftung 
ESG haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte 
Schäden sowie in den Fällen, in denen ESG nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat 
genutzten Sachen zwingend haftet. Bei schuldhafter, den Ver-
tragszweck gefährdender Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten haftet ESG nur für solche Schäden, deren Eintritt ESG 
bei Vertragsschluss nach den damals bekannten Umständen 
vorhersehen konnte. Für den Erhalt von Daten auf elektroni-
schen, magnetischen, optischen oder sonstigen Datenträgern, 
welche ESG zum Zweck der Überprüfung oder Reparatur aus-
gehändigt werden, wird von ESG keine Haftung übernommen. 
ESG haftet nicht für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden 
oder entgangenen Gewinn. Der typischerweise voraussehbare 
Schadensumfang übersteigt auf Seiten des Käufers in keinem 
Falle den Betrag der Deckungssumme der Betriebshaftpflicht-
versicherung in Höhe von € 1 Million. Für den Verlust von Daten 
und Programmen und deren Wiederherstellung haftet ESG 
ebenfalls nur in dem aus den vorstehenden Absätzen ersichtli-
chen Rahmen und auch nur insoweit, als dieser Verlust nicht 
durch angemessene Vorsorgemaßnahmen des Käufers, insbe-
sondere die tägliche Anfertigung von Sicherheitskopien aller 
Daten und Programme vermeidbar gewesen wären. Der Käufer 
ist für die Sicherung seiner Datenbestände selbst verantwort-
lich.  
 
10. Schlussbestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen 
unwirksam, nichtig oder anfechtbar sein oder werden, so blei-
ben die übrigen Bestimmungen davon unberührt und sind in 
diesem Fall so auszulegen oder zu ergänzen, dass der beab-
sichtigte wirtschaftliche Zweck in juristisch zulässiger Weise 
möglichst genau erreicht wird.  

 
Unna, Oktober 2009   


